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Feuerwiderstandsfähiger Abschluss Typ "ARÜ" besonderer Bauart und Anwendung mit 
Geräten aus Lagerbeständen  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten und zwei Anlagen.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes 
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-
lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu 
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass 
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt 
und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum 
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem 
Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1  Regelungsgegenstand  

 Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt für die Errichtung des feuerwiderstandsfähigen 
Abschlusses Typ "ARÜ" besonderer Bauart und Anwendung zum Verschließen von Öff-
nungen in feuerwiderstandsfähigen Wänden. Der Regelungsgegenstand wird im Folgenden 
Abschluss genannt. 

Der Abschluss muss im Wesentlichen aus 

− der Verschlusseinrichtung mit Grund- und Montageplatte, Schließeinrichtung, Abdeck-
haube bzw. Abdeckgitter sowie Zubehörteilen und 

− einer Feststellanlage1, 

jeweils gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-6.51-2217 vom 21. Mai 
2014, verlängert mit Bescheid vom 22. Mai 2017, während der Geltungsdauer dieser 
Zulassung hergestellt und in Verkehr gebracht (Lagerbestände), errichtet werden. 

Durch die Feststellanlage wird im Brand- oder Störfall die Feststellung des Abschlusses im 
geöffneten Zustand aufgehoben; der Abschluss wird mittels Druckfeder geschlossen. 

1.2 Anwendungsbereich 

 Die Abschlüsse können errichtet werden, wenn im Rahmen von Lüftungsplanungen Öff-
nungen in feuerwiderstandsfähigen Innenwänden zum Zwecke der Luftnachströmung not-
wendig sind, die im Brandfall geschlossen werden müssen. Über die Zulässigkeit der Öff-
nungen entscheidet die Bauaufsichtsbehörde, z. B. als Abweichung oder im Zusammenhang 
mit der Genehmigung des Brandschutzkonzeptes. 

Die Abschlüsse nach dieser Zulassung dürfen nicht an Lüftungsleitungen in Verbindung mit 
Lüftungsanlagen in Gebäuden anschließen. Sie dürfen − unter Berücksichtigung bauord-
nungsrechtlicher Vorschriften sowie der Bestimmungen dieses Bescheides − nur in Innen-
wänden gemäß Abschnitt 2 ausgeführt werden. 

Auch unter Berücksichtigung der Errichtung der Abschlüsse in die vorgenannten Wände er-
füllen diese weiterhin die Anforderungen der jeweiligen Feuerwiderstandsklasse. 

 Abschlüsse nach diesem Bescheid dürfen die in Anlage 1 angegebenen Maße weder unter- 
noch überschreiten.  

Der Nachweis der Eignung des Regelungsgegenstandes bezüglich der Erfüllung von bau-
aufsichtlichen Anforderungen des Wärme- und/oder Schallschutzes wurde im Rahmen des 
allgemeinen Bauartgenehmigungsverfahrens nicht geführt. 

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung 

2.1 Allgemeines 

Der Abschluss darf nur in Wänden errichtet werden, die den Bestimmungen der Anlage 2 
entsprechen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Einbauanleitung. 

Bei Errichtung der Abschlüsse in Montagewänden bleiben die Nachweise der Stand-
sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für diese Wände unberührt und sind ggf. entsprechend 
DIN 4103-12 zu führen. 

Weitergehende Anforderungen aufgrund anderer Vorschriften bleiben unberührt. 
                                                      
1
  Technische Einzelheiten und Konstruktionsmerkmale sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt (Doku-

ment A). Der Antragsteller/Hersteller hat das Dokument der zuständigen Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vor-
zulegen und - soweit es für die Fremdüberwachung benötigt wird - den dafür zuständigen Stellen zur Verfügung zu 
stellen. 

2 
 DIN 4103-1:1984-07 Nichttragende innere Trennwände; Anforderungen, Nachweise 
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2.2 Übereinstimmungserklärung für die Errichtung des Abschlusses 

Die bauausführende Firma, die den Abschluss errichtet hat, muss für jedes Bauvorhaben 
eine Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauartgenehmigung 
abgeben (s. § 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO 3).  

 Sie muss schriftlich erfolgen und außerdem mindestens folgende Angaben enthalten: 

− Z-6.51-2217 
− feuerwiderstandsfähiger Abschluss, Typ "ARÜ", besonderer Bauart und Anwendung mit 

Geräten aus Lagerbeständen 

− Name und Anschrift der bauausführenden Firma 

− Bezeichnung der baulichen Anlage 

− Datum der Errichtung /der Fertigstellung 

− Ort und Datum der Ausstellung der Erklärung sowie Unterschrift des Verantwortlichen 

 Die Übereinstimmungserklärung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an 
die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen. 

3.3 Abnahmeprüfung  
 Nach der betriebsfertigen Errichtung des Regelungsgegenstandes am Anwendungsort ist 

dessen einwandfreie Funktion und vorschriftsmäßige Installation durch eine Abnahme-
prüfung festzustellen. Auf diese Prüfung ist vom Antragsteller dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung hinzuweisen. Sie ist vom Betreiber zu veranlassen.  

 Die Abnahmeprüfung darf nur von Fachkräften des Antragstellers dieser allgemeinen 
Bauartgenehmigung oder von ihm autorisierten Fachkräften oder von Fachkräften einer vom 
DIBt im Zulassungsverfahren benannten Prüfstelle durchgeführt werden. 

 Die Abnahmeprüfung muss mindestens die folgenden Punkte umfassen: 

1. Die Funktionsfähigkeit des Abschlusses ist über eine Auslösung der integrierten Feststell-
anlage durch Simulation der dem Funktionsprinzip des Rauchmelders zugrunde liegen-
den Brandkenngröße nachzuweisen. Nach dem Auslösen ist die bestimmungsgemäße 
Position der Verschlusseinrichtung zu überprüfen. 

2. Es ist zu prüfen, ob der Abschluss zum selbsttätigen Schließen freigegeben wird, wenn 
die integrierte Feststellanlage funktionsunfähig wird (z. B. durch Entfernen des Melders 
oder durch Energieausfall). 

 Nach erfolgreicher Abnahmeprüfung ist vom Betreiber in unmittelbarer Nähe des Abschlus-
ses an der Wand ein vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu 
lieferndes Schild in der Größe 105 mm x 52 mm mit der Aufschrift 

  Feuerwiderstandsfähiger Abschluss Typ "ARÜ" besonderer Bauart und Verwendung 

  Abnahme durch .... (Firmenzeichen sowie Monat und Jahr der Abnahme) 

 dauerhaft anzubringen. 

 Dem Betreiber ist über die erfolgreiche Abnahmeprüfung eine Bescheinigung auszustellen; 
sie ist durch den Betreiber aufzubewahren. 

3 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung 

Für die Instandhaltung, Inspektion und Wartung der Abschlüsse nach dieser allgemeinen 
Bauartgenehmigung gilt Folgendes: 

                                                      
3
  nach Landesbauordnung 
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Der Abschluss muss auf Veranlassung des Betreibers die Überprüfung der Funktion unter 
Berücksichtigung der Grundmaßnahmen zur Instandhaltung nach DIN EN 133064 in Verbin-
dung mit DIN 310515 mindestens im Abstand von 6 Monaten erfolgen. Dabei muss der 
Rauchmelder durch Simulation (Prüfgas/Rauch) geprüft werden. Im Übrigen sind die 
Bestimmungen der Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung zu beachten. 

 

 

Maja Tiemann  Beglaubigt 

Abteilungsleiterin  

                                                      
4
  DIN EN 13306:2001-09 Begriffe der Instandhaltung 

5
  DIN 31051:2003-06 Grundlagen der Instandhaltung 
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Feuerwiderstandsfähiger Abschluss Typ "ARÜ" besonderer Bauart und Anwendung mit 
Geräten aus Lagerbeständen 

Errichtung in der Wand 

 
 

Anlage 1 
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Feuerwiderstandsfähiger Abschluss Typ "ARÜ" besonderer Bauart und Anwendung mit 
Geräten aus Lagerbeständen 

Wandarten für die Errichtung 

 
 

Anlage 2 

Die Eignung des Abschlusses besonderer Bauart und Verwendung zum Verschließen von Öffnungen in 
feuerwiderstandsfähigen Wänden nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist in Verbindung mit 
folgenden Wänden nachgewiesen.1 Bei der Verwendung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu 
beachten. 

Wände Mindestdicke 
[mm]  

Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053-12, Steinfestigkeitsklasse mindestens 12, Normalmörtel 
der Mörtelgruppe ≥ II 

115 

Wände aus Beton nach DIN 1045-13, Festigkeitsklasse mindestens C 12/15 100 

Wände aus Porenbeton-Block- oder -Plansteinen nach DIN 41654   Teil 3, Festigkeitsklasse 4  100 

Wände aus bewehrten - liegenden oder stehenden - Porenbetonplatten, sofern für diese eine 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt, Festigkeitsklasse 4.4 

100 

Wände (Höhe ≤ 5m) - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90, Benennung 
(Kurzbezeichnung) F 90-A - nach DIN 4102-45 Tabelle 48 aus Gipskarton-Feuerschutzplatten6  

100 

 
1
 Angaben und Details sind beim DIBt hinterlegt und Bestandteil der Einbauanleitung 

2
 DIN 1053-1 Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausführung (jeweils geltende Ausgabe) 

3
 DIN 1045-1 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 1: Bemessung und Konstruktion (jeweils 

geltende Ausgabe) 
4
 DIN 4165 Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine (jeweils geltende Ausgabe) 

5
 DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter 

Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 
6
 Im Bereich der Wandhülsen sind Auswechselungen gemäß Wandaufbau im Ständerwerk einzubauen. 
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